
 

 

Errichtung und Betrieb einer Klärschlammverwertungsanlage (KVA) 
in 12529 Schönefeld 
    

Gemeinsame Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
und des Landkreises Dahme-Spreewald, untere Wasserbehörde 

Vom 9. November 2021 
 
 

Die Firma Berliner Wasserbetriebe AöR, Neue Jüdenstraße 1 in 10179 Berlin beantragt die 
Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG), auf dem 
Grundstück in 12529 Schönefeld OT Waßmannsdorf in der Gemarkung Waßmannsdorf, 
Flur 3, Flurstück 45 eine Klärschlammverwertungsanlage zu errichten und zu betreiben. 
 
Bestandteile der zukünftigen Klärschlammverwertungsanlage sind eine 
Klärschlammverbrennung mit einer Kapazität von 10,2 Tonnen pro Stunde, eine 
Klärschlamm- und Rechengutlagerung von 8 730 m3 und eine Klärschlammtrocknung mit 
einer Kapazität von 1 112,64 Tonnen pro Tag. 
 
Die Anlage ist mit folgenden Betriebseinheiten geplant: 
 

BE1 Maschinelle Schlammentwässerung 
BE2 Schlammbereitstellung 
BE3 Schlammtrocknung und Brüdenkondensation 
BE4 Nebenanlagen Schlammaufbereitung 
BE5 Schlammverbrennung 
BE6 Abhitzeverwertung 
BE7 Rauchgasreinigung 
BE8 Abluftbehandlung 
BE9 Wasseraufbereitung 
BE10 Brüdenkondensatbehandlung 
BE11 Abwassersystem 
BE12 Nebenanlagen Rauchgasreinigung 
BE13 Chemikalienlager 
BE14 Peripherieanlagen 
BE15 Elektrische Systeme und Einrichtungen. 

 
Für das Vorhaben wurde eine erste Teilgenehmigung nach § 8 BlmSchG beantragt. Die 
erste Teilgenehmigung umfasst dabei die Errichtung einschließlich der Funktionsprüfung 
aller baulichen Anlagenteile und der dazugehörigen Anlagentechnik mit Ausnahme der 
Anlagenteile, die der Betriebssicherheitsverordnung unterliegen. 
 
Gegenstand einer weiteren Teilgenehmigung sollen die Errichtung der Dampfkesselanlage 
sowie der Betrieb der Gesamtanlage sein. 
 
Darüber hinaus wird eine Zulassung vorzeitigen Beginns gemäß § 8a BImSchG beantragt. 
 
Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Anlage der Nummern 8.1.1.3 GE, 8.10.2.1 GE 
und 8.12.2 V des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Nummer 8.1.1.2 X der Anlage 1 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Für das Vorhaben besteht somit die Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 
 
Das Vorhaben fällt weiterhin gemäß § 3 der 4. BImSchV unter die Industrieemissions-
Richtlinie. 
 



 

 

Für das Vorhaben wurde darüber hinaus eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß §§ 8 und 9 
in Verbindung mit § 10 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) zur Benutzung eines 
Gewässers bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald beantragt. 
Gegenstand dieses Verfahrens ist die Versickerung von Niederschlagswasser. 
 
Die Inbetriebnahme der Anlage ist im September 2024 vorgesehen. 
 
Auslegung 
 
Die Auslegung des Genehmigungsantrags sowie der dazugehörigen erforderlichen 
Unterlagen wird gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes zur Sicherstellung 
ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-
Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) durch eine Veröffentlichung dieser 
Unterlagen im Internet ersetzt. 
 
Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen erforderlichen Unterlagen sind einen 
Monat vom 17. November 2021 bis einschließlich 16. Dezember 2021 über das 
länderübergreifende zentrale UVP-Internetportal unter https://www.uvp-verbund.de/ jederzeit 
und für jedermann einsehbar. 
 

Die veröffentlichten Unterlagen enthalten eine Anlagen- und Betriebsbeschreibung und die 
Untersuchungen zur Prüfung der Umweltverträglichkeit inklusive einer 
Luftschadstoffimmissionsprognose sowie Gutachten zu Schall und Geruch. 
 

Darüber hinaus wird im oben genannten Zeitraum der gesamte Antrag im 
 
- Landesamt für Umwelt, Abteilung Technischer Umweltschutz 1, 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd, Von-Schön-Straße 7, Zimmer 4.27 in 
03050 Cottbus, 

- im Landkreis Dahme-Spreewald, Umweltamt/untere Wasserbehörde, Weinbergstraße 1, 
Zimmer 6 in 15907 Lübben sowie 

- im Rathaus der Gemeinde Schönefeld, Dezernat II - Bau- und Investorenservice, 2. OG, 
Hans-Grade-Allee 11 in 12529 Schönefeld 

 
ausgelegt und kann dort während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden 
(zusätzliches Informationsangebot nach § 3 Absatz 2 Satz 1 PlanSiG). 
 
Hinweis: Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie ist zur Einhaltung der gesetzlich 
geforderten Schutzmaßnahmen für die Einsichtnahme in die ausgelegten Unterlagen eine 
vorherige Anmeldung 
 
- im Landesamt für Umwelt unter der Telefonnummer 0355 4991-1421 oder per E-Mail an 

t12@lfu.brandenburg.de, 
- im Landkreis Dahme-Spreewald unter der Telefonnummer 03546 20-2318 oder per E-

Mail an umweltamt@dahme-spreewald.de sowie  
- bei der Gemeinde Schönefeld unter der Telefonnummer 030 536720-0 oder per E-Mail 

an bauleitplanung@gemeinde-schoenefeld.de 
 
notwendig. 
 
Einwendungen 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Einwendungsfrist vom 17. 
November 2021 bis einschließlich 17. Januar 2022 unter Angabe der Vorhaben-ID Süd-
G02321 schriftlich oder elektronisch erhoben werden: 
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- beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Süd, Postfach 60 10 61 in 
14410 Potsdam oder an die E-Mail-Adresse t12@lfu.brandenburg.de, 

- beim Landkreis Dahme-Spreewald, Umweltamt/untere Wasserbehörde, 
Weinbergstraße 1 in 15907 Lübben, 

- bei der Gemeinde Schönefeld, Hans-Grade-Allee 11 in 12529 Schönefeld oder an die E-
Mail-Adresse bauleitplanung@gemeinde-schoenefeld.de beziehungsweise an die Fax-
Nummer 030 536720298 sowie 

- über das Einwenderportal unter https://lfu.brandenburg.de/einwendungen. 
 
Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
 
Erörterungstermin 
 
Soweit gegenüber dem Vorhaben form- und fristgerecht Einwendungen erhoben werden, 
entscheidet die Genehmigungsbehörde nach Ablauf der Einwendungsfrist nach Ermessen, 
ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird. Findet aufgrund dieser Entscheidung kein 
Erörterungstermin statt, so wird dies nochmals gesondert öffentlich bekannt gemacht. Gehen 
keine form- und fristgerechten Einwendungen ein, entfällt der Erörterungstermin. 
 
Der Erörterungstermin ist vorgesehen für den 9. März 2022 um 10 Uhr. Dieser Termin dient 
dazu, die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies 
für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung sein kann. Dazu wird 
denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit gegeben, ihre Einwendungen 
gegenüber der Genehmigungsbehörde und dem Antragsteller zu erläutern. Kann die 
Erörterung an diesem Tag nicht abgeschlossen werden, wird der Erörterungstermin an den 
folgenden Werktagen fortgesetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass die form- und 
fristgerecht erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. 

 
Der Veranstaltungsort wird gesondert öffentlich bekannt gemacht. 
 
Im Rahmen der Ermessensentscheidung kann anstelle eines Erörterungstermins 
ersatzweise auch eine Online-Konsultation gemäß § 5 Absatz 3 Satz 2 PlanSiG in 
Verbindung mit § 73 Absatz 6 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 
durchgeführt werden. 
 
Findet aufgrund dieser Entscheidung eine Online-Konsultation statt, so wird dies ebenfalls 
gesondert öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweise 
 
Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail erhobenen Einwendungen wird 
nicht vorgenommen. Bei Verwendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung. 
 
Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fachbehörden, deren Aufgabenbereich 
berührt wird, bekannt zu geben. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und 
Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur 
ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. Die 
Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
Eine gesonderte Einladung zum Erörterungstermin erfolgt nicht. 
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Die Zustellung des Genehmigungsbescheids an die Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
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